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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Ivonne Ruth Müller, Sandstr. 6, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-6.000949060/43 am 12.11.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 12.11.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 

 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Aroutioun Aroutisidis, Röntgenstr. 4, 
45143 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
6.005228943/64 am 31.10.2018 erlassene Buß-
geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 31.10.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 

 
 K o w a l s k i 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Niklas Ostertag, Kaiserstr. 39, 45468 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-6.005232928/30 am 12.11.2018 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 12.11.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Constantin-Mitu Bumbacel, Aktienstr. 
108 a, 45473 Mülheim an der Ruhr, unter dem 
Aktenzeichen 32-6.006289900/44 am 
13.11.2018 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.11.2018 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 13.11.2018 
  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Dennis Broszat, Mühlenweg 36, 47228 
Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
6.000948852/43 am 13.11.2018 erlassene Buß-
geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 13.11.2018 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 20.11.2018 

  
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 



 

 
 
 

465 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Christian Steneberg, ohne festen 
Wohnsitz, Mülheim an der Ruhr, zuzustellende 
Gebührenbescheid vom 13.11.2018 (Aktenzei-
chen 37-52.01/66135/18) konnte nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfän-

gers unbekannt ist. 
 
Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-
dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 
Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 
§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-
lungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 
der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-
heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K l e i n 
 

 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Loredana Wilhelm, Saarner Str. 482, 
45478 Mülheim an der Ruhr, zuzustellende Ge-
bührenbescheid vom 31.10.2018 (Aktenzeichen 
37-52.01/65633/18) konnte nicht zugestellt wer-
den, da der jetzige Aufenthalt der Empfängerin 
unbekannt ist. 
 
Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-
dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 
Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 
§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-
lungsgesetzes zugestellt. 
Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 
der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-
heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-
gesehen werden. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K l e i n 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen David Kettler, Laerheidestr. 10, 44799 
Bochum, zuzustellende Gebührenbescheid vom 
26.10.2018 (Aktenzeichen 37-52.01/72103/18) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Der Gebührenbescheid gem. der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für den Rettungs-
dienst – Rettungsdienstgebührensatzung – der 
Stadt Mülheim an der Ruhr werden hiermit nach 
§ 1 in Verbindung mit § 10 des Landeszustel-
lungsgesetzes zugestellt. 
Er kann beim Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst, Zivil- und Katastrophenschutz Mülheim an 
der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 in 45479 Mül-
heim an der Ruhr, Frau Kunst (Zi. A 1.22), ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 14.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K l e i n 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 

Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3803 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 

 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3802 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 

 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3801 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-MM508 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3810 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 

 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3808 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3805 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-PS1016 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 

 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT6161 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3815 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 

45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3814 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
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Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-TT3811 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-C370 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3806 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
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Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-LE690 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 

45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3804 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 

33-1.02 / MH-AP467 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-AM633 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 

anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-TT3800 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Firma TT GmbH, Zinkhüttenstr. 45, 
45473 Mülheim an der Ruhr unter Aktenzeichen 
33-1.02 / MH-AP632 am 24.09.2018 erlassene 
Gebührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene unter der o. g. Anschrift nicht 
anzutreffen ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 
NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 12.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 E d e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 
 
Der gegen Selver Yaman, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-SY77 am 07.11.2018 erlassene Ge-
bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 
weil der Betroffene nach unbekannt verzogen  
ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-
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dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 
werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 
Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-
öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 
erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 
Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 
Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 209, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F i t z n e r 
 
 
 

Öffentliche Zustellung von 
Gewerbesteuer-, Zins- und  

Messbescheiden 
 
Der Gewerbesteuer-, Zins- und Messbescheide  

für 2016 vom 21.09.2018 mit dem Aktenzeichen 
24-5.1/2108218000009 und 7801001082171 für 
die Firma 1 A Buchhaltung Fachübersetzungen 
Hausverwaltung UG (haftungsbeschränkt) kön-
nen nicht zugestellt werden, weil die vorgenannte 
Firma bereits abgemeldet wurde und der Ge-
schäftsführer Yüksel Sen unter seiner Melde-
adresse unbekannt ist. 
 
Der Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 
§ 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung 
mit § 10 des Landeszustellungsgesetzes öffent-
lich zugestellt. Sie können von dem Betroffenen 
beim Fachbereich Finanzen, Team Gemeinde-
steuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, Zimmer B.93, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 

 F r e y e r 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung von  
Gewerbesteuerbescheiden 

 
Der Gewerbesteuerbescheid für 2017 und 2018 
sowie der Messbescheid für 2017, beide vom 
19.10.2018, mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 
2206632000004 für Herrn Tarek Bayoumi können 

nicht zugestellt werden, weil der Vorgenannte 
unter seiner Meldeanschrift unbekannt ist. 
 
Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 
§ 1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbin-
dung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz-
tes öffentlich zugestellt. Die Bescheide können 
von der Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-
zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2018 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 
 
Der an Mustafa Sahino, zuletzt wohnhaft gewe-
sen Rheinische Str. 2 in 45468 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rücknahme- und Rückforde-
rungsbescheid vom 05.11.2018 (Aktenzeichen: 
50-711/111211/07) konnte nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des 
Empfängers unbekannt ist.  
 
Der Rücknahme- und Rückforderungsbescheid 
gem. §§ 45 und 50 Sozialgesetzbuch Zehntes 
Buch (SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann beim Sozialamt Mülheim an der Ruhr, 
Ruhrstr. 1 in 45468 Mülheim an der Ruhr, Frau 
Braemer, Zimmer 221, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 19.11.2018 

 
 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 
 
 O s t e r m a n n 
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Öffentliche Zustellung 
eines Rückforderungsbescheides 

 
Der an Mafalda Paiva Baretto, zuletzt wohnhaft 
gewesen Bacchstr. 31 in 45468 Mülheim an der 
Ruhr, zuzustellende Rückforderungsbescheid vom 
15.11.2018 (Aktenzeichen: 50-716/94571/34) 

konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthalt der Empfängerin unbekannt ist.  
 
Der Rückforderungsbescheid gem. § 22 Abs. 6 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 
hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 
Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 
der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 
Mülheim an der Ruhr, den 15.11.2018 

 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 P o l l o k 
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Neuwahlen von Schiedspersonen 

In der Stadt Mülheim an der Ruhr werden in den nachfolgend aufgeführten 

Schiedsamtsbezirken die Neuwahlen einer Schiedsperson erforderlich: 

_ 2 Altstadt II-West 

_ 5 Altstadt II – Ost mit Winkhausen 

_ 8 Speldorf 

_ 10 Saarn 

Bürgerinnen oder Bürger, die in dem jeweiligen Schiedsamtsbezirk wohnen, im Alter 

zwischen 30 und 70 Jahren sind und Interesse an der Ausübung des Schiedsamtes haben, 

werden gebeten, sich bis zum 30. November 2018 schriftlich bei dem Oberbürgermeister, 

Rats- und Rechtsamt, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, zu bewerben. 

Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

Ihre Bewerbung sollte enthalten: 

- Name, Vorname, ggf. Geburtsname 

- Anschrift 

- Geburtsdatum / -ort 

- Beruf 

Ferner ist von der Bewerberin oder dem Bewerber kurz darzulegen, welche Erfahrungen 

bzw. persönliche Eigenschaften für die Ausübung des Schiedsamtes eingebracht werden. 

Zu den Aufgaben einer Schiedsperson gehört die gütliche Beilegung von Strafverfahren und 

bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten in den gesetzlich bestimmten Fällen. 

Oftmals ist gerade im Herbst der Streit am Gartenzaun vorprogrammiert. Wenn das Laub 

sich türmt, morsche Äste in fremde Grundstücke ragen (um nur einige Beispiele zu nennen) 

und der Krach am Gartenzaun eskaliert dann, kommen die Schiedsleute zum Einsatz. 

Ihr Ziel ist es, den „Streithähnen“ den teuren und nervenaufreibenden Gang zum Gericht 

mit schlichtenden Gesprächen zu ersparen, denn Schiedsleute sind Vermittler zwischen den 

Fronten, bevor es zum Prozess kommt. 

Sie fällen aber keine Entscheidung wie die Richter, sondern streben eine friedliche 

Aussöhnung zwischen den „Streithähnen“ an. Wenn dies gelingt, wird ein Vergleich 

geschlossen. 

Es sind aber nicht nur Streitereien unter Nachbarn, Verwandten oder Freunden, die die 

Menschen zum Schiedsamt führen. Ebenso kann bei geringfügigen Straftaten wie etwa 

Beleidigungen, Körperverletzungen und Hausfriedensbrüche der Gang zum Schiedsamt eine 

Alternative zur Strafanzeige sein. 

Die erforderlichen Gespräche sind in der häuslichen Umgebung der Schiedsperson zu 

führen. 

Die Schiedsperson ist ehrenamtlich für die Dauer von 5 Jahren tätig. 
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Sie erhält für ihre ehrenamtliche Tätigkeit keine Vergütung, sondern lediglich den Ersatz von 

Auslagen. Dieser beträgt z.Zt. pauschal mtl. 40,90 €. 

Nähere Informationen – insbesondere zum Zuschnitt der einzelnen Schiedsamtsbezirke – 

finden Sie unter www.muelheim-ruhr.de (Suchwort: Schiedsamt). 

 

Über die Aufgaben der gemeindlichen Schiedsämter und Schiedsstellen informie-

ren auch: 

BDS Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V., Postfach 10 04 52, 44704 

Bochum 

Internet: www.schiedsamt.de 

Direktor des Amtsgericht Mülheim an der Ruhr, Georgstraße 13, 45468 Mülheim an der 

Ruhr 

E-Mail: poststelle@ag-muelheim.nrw.de, Internet: www.ag-muelheim.nrw.de 

Es besteht die Möglichkeit beim Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen über den 

Link "Sich 

vertragen ist besser als klagen" nähere Informationen zur außergerichtlichen Streitschlich-

tung zu erhalten. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Rats- und Rechtsamt auch unter den Rufnummern 

455-3000 und 455-3007 zur Verfügung. 

 

        
  Mülheim an der Ruhr, den 16.11.2018 
 
  Der Oberbürgermeister 

  I. A. 
 
  A d a m e i t 
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Siebzehnte Änderungssatzung vom 21.11.2018 

zur Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und die Erhebung 

entsprechender Gebühren in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

(Straßenreinigungs-, Winterdienst- und -gebührensatzung) 

vom 01.03.2004 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 

zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), der 

§§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz 

NW - StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) und der §§ 4, 6 

und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 

21.Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 

23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sit-

zung am 08.11.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

Artikel 1 

 
Im § 6 Absatz 5 und Absatz 6 werden die Gebührensätze wie folgt geändert: 
 
(5) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung durch die Stadt beträgt die Benutzungs-

gebühr jährlich je Meter Grundstücksseite (Absätze 1 bis 4) für öffentliche Straßen, die 

a) dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 1 gekennzeichnet sind, 4,37 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 1 gekennzeichnet sind, 11,66 € 

b) überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 2 gekennzeichnet sind, 3,98 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 2 gekennzeichnet sind, 10,88 € 

c) von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

 1. im Straßenverzeichnis mit B 3 gekennzeichnet sind, 3,61 € 

 2. im Straßenverzeichnis mit C 3 gekennzeichnet sind, 10,13 € 

d) im Fußgängerbereich liegen und im Straßenverzeichnis mit D 

 gekennzeichnet sind, 6,43 € 

 

Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 
 

(6) Die Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes betragen für die Straße 

jährlich je Meter Grundstücksseite 
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a) mit der Kennzeichnung W 1 

 (vorrangig vor den Straßen mit der Einstufung W 2), die 

 1. dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.1 gekennzeichnet sind, 2,29 € 

 2. überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.2 gekennzeichnet sind, 2,07 € 

 3. von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 1.3 gekennzeichnet sind 1,84 € 

b) mit der Kennzeichnung W 2 

 (nach den Straßen mit der Einstufung W 1 ), die  

 1. dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerverkehrsstraßen) und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.1 gekennzeichnet sind, 0,95 € 

 2. überwiegend von innerörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.2 gekennzeichnet sind, 0,85 € 

 3. von überörtlicher Verkehrsbedeutung und 

  im Straßenverzeichnis mit W 2.3 gekennzeichnet sind, 0,75 € 

 

 

Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 

Gleichzeitig treten die im § 6 Absatz 5 und Absatz 6 enthaltenen Gebührensätze der Sat-

zung über die Straßenreinigung und den Winterdienst und die Erhebung entsprechender 

Gebühren in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Straßenreinigungs-, Winterdienst- und -

gebührensatzung) vom 01.03.2004 in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Siebzehnte Änderungssatzung vom 21.11.2018 zur Satzung über die Stra-

ßenreinigung und den Winterdienst und die Erhebung entsprechender Gebühren in der Stadt 

Mülheim an der Ruhr (Straßenreinigungs-, Winterdienst- und -gebührensatzung) vom 

01.03.2004 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, 

dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
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Land Nordrhein-Westfalen (GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 

Verkündung  nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-

net worden, die den Mangel ergibt. 

 
    
 
   Mülheim an der Ruhr, den 21.11.2018 
 
   Der Oberbürgermeister 

 
   U l r i c h  S c h o l t e n 
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Einundzwanzigste Änderungssatzung vom 21.11.2018 zur 

Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der 

Stadt Mülheim an der Ruhr vom 22.12.1997 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs. 1 Satz 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 

Westfalen in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Arti-

kel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und der §§ 4, 6 und 7 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 

1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 

2018 (GV. NRW. S. 90), § 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (LWG) 

in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrecht-

licher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), geändert durch Artikel 15 des Ge-

setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) sowie § 2 des Nordrhein-westfälischen 

Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (Abwasserabgabengesetz Nord-

rhein-Westfalen - AbwAG NRW) vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559, 590) und der Satzung 

über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Ab-

wasseranlagen in der Stadt Mülheim an der Ruhr (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 09. 

Juni 1997 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in sei-

ner Sitzung am 08.11.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Im § 10 werden die Gebührensätze wie folgt geändert: 

 

§ 10 Absatz 1 

Für beitragspflichtige Mitglieder wasserwirtschaftlicher Verbände beträgt die Abwasserge-

bühr jährlich 

 a) je Kubikmeter Schmutzwasser 1,61 € 

 b) je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche 0,91 € 

§ 10 Absatz 2 

Für die übrigen Benutzer beträgt die Abwassergebühr jährlich 

 a) je Kubikmeter Schmutzwasser 2,98 € 

 b) je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche 1,13 €
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Artikel 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch diese Satzung geän-

derten Bestimmungen der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Mülheim an der 

Ruhr vom 22.12.1997 in der zurzeit gültigen Fassung außer Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Einundzwanzigste Änderungssatzung vom 21.11.2018 zur Gebührensatzung für die Ab-

wasserbeseitigung in der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 22.12.1997  wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 

1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 
    
 
   Mülheim an der Ruhr, den 21.11.2018 
 
   Der Oberbürgermeister 
 

   U l r i c h  S c h o l t e n 
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